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1. Unterliegen Leistungen eines Breitensport-

vereinsanseineMitglieder (alsGegenleistung

für denMitgliedsbeitrag) der Umsatzsteuer?

Der BFH hatte sich mit der umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Breitensportvereinen auseinanderzu-
setzen. Es ging um die Frage, ob Jahresbeiträge
der Mitglieder eines Sportvereins die Gegenleistung
für die von diesem Verein erbrachten Dienstleistun-
gen sein können und diese der Umsatzsteuer unter-
liegen. Die Antworten auf diese Fragen, welche für
eine Vielzahl an Breitensportvereinen von Bedeutung
ist, fallen völlig unterschiedlich aus:

Die FinVerw fasst diese Leistungen der Breiten-
sportvereine in jahrzehntelanger Tradition unter
eine gesetzliche Steuerbefreiungsvorschrift. Zu
einer umsatzsteuerlichen Belastung der Breiten-
sportvereine kommt es nicht.
Der BFH hat wiederholt festgestellt, dass diese
Sichtweise der FinVerw fehlerhaft ist. Auf die natio-
nale Regelung des Umsatzsteuerrechts lässt sich
die Steuerbefreiung – jedenfalls in dieser undifferen-
ziertenAnwendung–nicht stützen.Dabeiberuft sich
das Gericht auf die insoweit eindeutige Rechtspre-
chung des EuropäischenGerichtshofs. Ob undwel-
che Leistungen erbracht werden und ob diesemög-
licherweise umsatzsteuerfrei sind oder ggf. dem
ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegen, kann al-
lerdings nur für den Einzelfall beurteilt werden.
An der Feststellung, dass gemeinnützige Sportver-
einealsUnternehmerentgeltlicheLeistungenan ihre
Mitglieder erbringen können, ist allerdings nicht un-
bedingt der europäische Rahmen zur Umsatzsteuer
„schuld“. Das Unionsrecht sieht insoweit eine um-
fassende Steuerbefreiung vor, welche allerdings
durch den Gesetzgeber in Deutschland so umfas-
send nicht in nationales Recht umgesetzt wurde.

Zum Streit kam es, weil sich der Verein die umsatz-
steuerliche Erfassung zu Nutze machen wollte, um
den Vorsteuerabzug für Investitionen in die Sport-
stätte geltend zu machen. Es handelte sich dabei um
einen eingetragenen gemeinnützigen Breitensport-
verein. Zu den im Verein betriebenen Sportarten ge-
hörten Fußball, Schwimmen, Tischtennis, Gymnas-
tik, Turnen, Völkerball, Laufen, Leichtathletik, Tanzen
und Zumba. Die 1. Herren-Fußballmannschaft wurde
innerhalb des Vereins als wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb geführt und nahm im Streitjahr für ihre Heim-
spiele Eintrittsgelder ein.

Der Verein errichtete einen Kunstrasen-Fußballplatz
(Kunstrasenplatz) auf dem von der Gemeinde gepach-
teten Vereinsgelände. Die dabei entstandenen Kosten
für die Baureifmachung desGrundstückswurden dem
Verein mit Ausweis der Umsatzsteuer im Streitjahr in
Rechnung gestellt. Nach Fertigstellung nutzte der Ver-
ein den Kunstrasenplatz ausschließlich für seine eige-
nen Zwecke, u.a. auch bei Bedarf für die Spiele der
1. Herren-Fußballmannschaft. Der Verein berechnete
die Umsatzsteuer in seiner Umsatzsteuererklärung für
das Streitjahr nach den Pachteinnahmen und Eintritts-
geldern, sowie unter Berufung auf das europäische
Recht, nach der Höhe seiner Mitgliedsbeiträge, auf
die er den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % an-
wandte. Zudem machte er den Vorsteuerabzug aus
den Kosten für die Errichtung des Kunstrasenplatzes
undweitere Vorsteuerbeträge geltend.

DasFAversagtedenVorsteuerabzugausderBaumaß-
nahme. Auch das FG bestätigte diese Sichtweise im
Wesentlichen. Der BFH hat nun aber mit Urteil vom
13.11.2025 (Az. V R 4/23) die Revision des Vereins für
begründet gehalten. Allerdings konnte er denFall letzt-
lich nicht entscheiden, sondern hat diesen an das FG
zurückverwiesen. Der BFH stellt aber heraus, dassge-
meinnützige Sportvereine als Unternehmer ent-
geltliche Leistungen an ihre Mitglieder erbringen
können. Die Verwaltungspraxis zurNichtsteuerbarkeit
der von Sportvereinen gegenüber ihren Mitgliedern
erbrachten Leistungen widerspricht der ständigen
Rechtsprechung des BFH und dem Unionsrecht. Im
konkreten Fall ist allerdings zu prüfen, ob die Leistung
möglicherweise steuerbefreit ist oder dem ermäßigten
Umsatzsteuersatz unterliegt.

Was folgt hieraus für die Besteuerungspraxis solcher
Breitensportvereine? Behandeln diese die an die Mit-
glieder erbrachten Leistungen als steuerfreie Leistung,
so wird dies im Regelfall durch die FinVerw mitgetra-
gen. Ein FG könnte dies im Streitfall jedochmöglicher-
weise anders beurteilen, so dass umsatzsteuerliche
Lasten drohen. Macht ein Verein nun Vorsteuern aus
für den Breitensport bezogenen Leistungen geltend,
so wird dies regelmäßig von der FinVerw nicht akzep-
tiert. Gesetzeskonform ist diese Handhabung der
FinVerw allerdings nicht.
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Hinweis:

Es gibt aktuell vielfach die Forderung an den Gesetzgeber,
dieseMaterie zuGunsten der Breitensportvereine gesetzlich
zu regeln, indem die bestehende Steuerbefreiungsvorschrift
europarechtskonform breiter gefasst wird. Bislang hat der
Gesetzgeber hierzu aber noch keine Initiative ergriffen.

2. Aktivrente: Hinweise der FinVerw

Das BMF hat einen Frage- und Antwort-Katalog
(FAQ) zur Aktivrente veröffentlicht. Dies soll die An-
wendung in der Praxis erleichtern. Die FinVerw weist
allerdings darauf hin, dass es sich dabei nicht um
eine die Finanzämter bindende Verwaltungsauffas-
sung handelt. In der Praxis sind diese Hinweise den-
noch sehr hilfreich, um zu prüfen, ob dieses seit dem
1.1.2026 bestehende Instrument genutzt werden
kann und wie Zweifelsfälle zu beurteilen sind.

Aktivrente als neuer Steuerbefreiungstatbestand
in der Einkommensteuer:

Die Aktivrente ist ein neuer Steuerfreibetrag in der
Einkommensteuer, welcher unter bestimmten Be-
dingungen Lohneinkünfte steuerfrei stellt. So gilt,
dass bei Arbeitnehmern, die die Regelaltersgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht
haben und weiter sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sind, Arbeitslohn bis zu 2 000 € im Monat
steuerfrei bleibt.
Die Regelung ist am 1.1.2026 in Kraft getreten. Sie
ist erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzu-
wenden, der für einen nach dem 31.12.2025 en-
denden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und
aufsonstigeBezüge (Urlaubsgeld,Weihnachtsgeld,
Bonus u.Ä.), die nach dem 31.12.2025 zufließen.

Wer kann die Aktivrente nutzen?

Begünstigt sind Arbeitnehmer, die folgende drei
Bedingungen erfüllen:

die gesetzliche Regelaltersgrenze ist erreicht
(67 Jahre inkl. Übergangsregelung),

Hinweis:

Die Aktivrente kann erst ab dem Folgemonat, nach dem die
gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht ist (67 Jahre inkl.
Übergangsregelung), in Anspruch genommen werden.
Wird also die Regelaltersgrenze z.B. im Mai 2026 erreicht,
so kann die Aktivrente ab dem Monat Juni 2026 genutzt
werden. Das Erreichen der Regelaltersgrenze gilt auch für
die Personen, die bereits früher eine gesetzliche Altersren-
te beziehen, z.B. „Rente mit 63“, Frührente u.Ä.

nichtselbständig beschäftigt sind, also Lohn-
einkünfte beziehen und
für deren Arbeitslohn der Arbeitgeber Renten-
versicherungsbeiträge oder Beitragszuschüsse
zu berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen zu entrichten hat.

Hinweis:

Auch bei geschäftsführenden Gesellschaftern einer Kapital-
gesellschaft ist die Inanspruchnahme der Aktivrente davon
abhängig,obRentenversicherungsbeiträge imobengenann-

tenSinneabgeführtwerdenmüssen.DiesteuerfreieAktivren-
te kommt also nicht in Betracht bei beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsführern, die sozialversicherungsrechtlich
in keinem abhängigen Beschäftigungsverhältnis stehen.

Unerheblich ist, welche Art der Erwerbstätigkeit
(nichtselbständig, verbeamtet, selbständig etc.)
der Arbeitnehmer bisher ausgeübt hat. Entschei-
dend für die Aktivrente ist nur die aktuell ausge-
übte Tätigkeit. So kann ein bislang Selbständiger
nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine nicht-
selbständige Tätigkeit aufnehmen und von der
Steuerbefreiung profitieren.
Die Steuerbefreiung gilt aber insbesondere nicht
für Einnahmen aus anderer Erwerbstätigkeit als
Lohneinkünften, also z.B. nicht für Einkünfte

aus selbständiger Tätigkeit,
aus einem Beamtenverhältnis,
als Abgeordneter oder
aus einem Minijob.

Hinweis:

Minijobs sind nicht begünstigt, weil dort pauschale Sozial-
versicherungsbeiträge gezahlt werden. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 2 % oder
20 % pauschaliert oder der Lohnsteuerabzug nach den
individuellen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
(ELStAM) des Arbeitnehmers erfolgt. Arbeitnehmer im
sogenannten Übergangsbereich (z.B. in 2026 monatliche
Arbeitsentgelte von 603,01 € bis 2 000 €) können von der
Aktivrente profitieren.

Voraussetzung für dieGewährungderSteuerbefrei-
ung ist, dass die Regelaltersgrenze überschritten
ist. Die Steuerbefreiung ist aber unabhängig davon,
ob tatsächlich eine Altersrente bezogen wird.

Höhe der Steuerfreistellung:

Die Aktivrente wird als monatlicher Steuerfreibe-
trag bis zu maximal 2 000 € gewährt. Dieser Frei-
betrag gilt nur für Monate, in denen die oben ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen.

Beispiel:

Der Arbeitnehmer X, der im April die Regelaltersgrenze er-
reicht hat, nimmt ab dem 1. Mai eine neue Beschäftigung
auf. Er kann daher die Aktivrente ab Mai, somit in dem Jahr
für acht Monate, in Anspruch nehmen. Steuerfrei sind
daher maximal jeweils 2 000 € in den Monaten Mai bis
Dezember.

Beispiel:

Der Arbeitnehmer Y erhält einen Arbeitslohn von 2500 € im
Monat, für die er die Voraussetzungen der Aktivrente erfüllt.
Der gezahlte monatliche Arbeitslohn ist bis zu jeweils
2 000 € steuerfrei. Der die 2 000 €-Grenze übersteigende
Betrag von 500 € (2 500 € abzgl. 2 000 €) ist steuerpflichti-
ger Arbeitslohn.

Die Steuerfreistellung wird unmittelbar beim Lohn-
steuerabzug berücksichtigt.

Hinweise für Arbeitnehmer:

FürdieAnwendungderSteuerfreiheit ab2026muss
essichnichtumein „neues“ab2026abgeschlosse-
nesDienstverhältnis handeln.Auchbereits vor2026
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begründete Dienstverhältnisse werden von der
Steuerfreistellungerfasst, soweit dieVoraussetzun-
gen für die Steuerfreiheit erfüllt sind.
Sollte die Aktivrente im Lohnsteuerabzugsverfahren
nicht berücksichtigtworden sein, so kanndies in der
Einkommensteuerveranlagung nachgeholt werden.
Bestehen zeitgleich mehrere Arbeitsverhältnisse,
so gilt:

Die Aktivrente kann beim Lohnsteuerabzug
nicht gleichzeitig für mehrere Dienstverhältnis-
se in Anspruch genommen werden. Sie wird
zwingend beim ersten Dienstverhältnis berück-
sichtigt (Steuerklassen I – V), wenn die Voraus-
setzungen vorliegen.
In der Steuerklasse VI wird die Aktivrente nur
berücksichtigt, wenn der Arbeitnehmer gegen-
über dem Arbeitgeber bestätigt hat, dass die
Aktivrente nicht bereits in einem anderen
Dienstverhältnis berücksichtigt wird.
Eine betragsmäßige Aufteilung der Aktivrente
im Lohnsteuerabzugsverfahren ist nicht mög-
lich. Dies bedarf dann vielmehr einer Korrektur
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung.
Dies gilt insbesondere, wenn der Höchstbetrag
der Aktivrente im ersten Dienstverhältnis nicht
ausgeschöpft wird. Dies verdeutlicht auch,
dass der Maximalbetrag von 2 000 € pro Monat
für den Stpfl. insgesamt gilt, nicht jedoch etwa
je Beschäftigungsverhältnis.

Beispiel:

Der Arbeitnehmer X erhält im ersten Dienstverhältnis einen
Arbeitslohn i.H.v. 1 500 €. Daneben besteht ein zweites
Dienstverhältnismit einemArbeitslohn i.H.v. 1 000 €. Die Re-
gelaltersgrenze ist überschritten. In beiden Dienstverhältnis-
sen werden Sozialversicherungsbeiträge einbehalten.

Im Lohnsteuerabzugsverfahren wird im ersten Dienstver-
hältnis der Lohn von 1 500 € vollständig steuerfrei gestellt.
Im zweiten Dienstverhältnis kann im Lohnsteuerabzugsver-
fahren keine Steuerfreistellung erfolgen. In der Einkom-
mensteuerveranlagung wird dann aber eine monatliche
Steuerfreistellung von insgesamt 2 000 € gewährt.

Auch Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld, Weih-
nachtsgeld oder ein Bonus fallen unter die Steuer-
freistellung, wenn der Monatsbetrag von 2 000 €

insgesamt nicht überschritten ist. Allerdings sind
Sonderzahlungen nur insoweit steuerfrei, als diese
auf Zeiträume entfallen, für die die Voraussetzun-
gen der Aktivrente vorlagen.
Die Aktivrente ist monatsbezogen. Nicht ausge-
schöpfte Beträge (z.B. bei Teilzeit) können nicht
vor- oder zurückgetragen werden, d.h. diese kön-
nen nicht in einem anderen Monat verwendet wer-
den. Dies gilt auch bei sonstigen Bezügen (Ur-
laubsgeld, Weihnachtsgeld, Bonus u.Ä.).

Beispiel:

Der Arbeitnehmer, der die Regelaltersgrenze im April er-
reicht hatte und ab Mai für 1 500 € im Monat weiterbe-
schäftigt ist, erhält im Dezember neben dem laufenden Ar-
beitslohn von 1500 € noch 800 €Sonderzahlung für Dezem-
ber ausgezahlt.

Da der Arbeitnehmer die Regelaltersgrenze im April er-
reicht hat, ist der monatliche Arbeitslohn von 1500 € ab
Mai steuerfrei. Der nicht genutzte Freibetrag von monatlich
500 € (2 000 € abzgl. 1 500 €) kann nicht für andere Monate
verwendet werden. Von der Sonderzahlung sind daher nur
500 € (1 500 € laufender Lohn zzgl. 500 € = 2000 €)
steuerfrei. Der die 2 000 €-Grenze übersteigende Betrag
von 300 € (laufender Arbeitslohn 1500 € zzgl. 800 €

Sonderzahlung = 2300 € abzgl. 2 000 €) ist steuerpflichti-
ger Arbeitslohn.

Abfindungen sind im Rahmen der Aktivrente i.d.R.
nicht steuerfrei, da sie nicht beitragspflichtig in der
Sozialversicherung sind.
Nachzahlungen sind steuerfrei, soweit sie laufen-
den Arbeitslohn oder sonstige Bezüge darstellen
und für Zeiträume gezahlt werden, in denen die
Voraussetzungen der Aktivrente vorlagen. Inso-
weit ist aber die 2 000 €-Monatsgrenze zu beach-
ten. Nachzahlungen für Zeiträume vor dem Folge-
monat, in dem die Regelaltersgrenze erreicht
wurde, sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zah-
lung nicht von der Aktivrente umfasst.
Die Aktivrente ist nicht anzuwenden, soweit die
Lohneinnahmen bereits nach anderen Vorschrif-
ten steuerbefreit sind. Dies ist z.B. bei Einnahmen
aus nebenberuflichen Tätigkeiten der Fall, die
nach dem sog. Übungsleiterfreibetrag steuerfrei
sind. Gleiches gilt z.B. bei steuerfreien Überstun-
denzuschlägen.
Allein auf Grund der Aktivrente braucht keine Ein-
kommensteuerveranlagung zu erfolgen. Insbe-
sondere unterliegen die insoweit steuerfreien Be-
träge nicht – wie vielfach andere steuerfreie
Beträge – dem Progressionsvorbehalt. Die Ver-
pflichtung, aus anderen Gründen eine Steuerer-
klärung abzugeben, bleibt hingegen bestehen
(z.B. auf Grund steuerpflichtigen Rentenbezugs).
Werbungskosten, die im Zusammenhang mit der
Aktivrente stehen, sind nicht abziehbar. Stehen
Werbungskosten sowohl mit steuerpflichtigen als
auch mit steuerfreien Lohnbestandteilen im Zu-
sammenhang, sind sie entsprechend dem Ver-
hältnis der Einnahmen in einen abziehbaren und
einen nicht abziehbaren Teil aufzuteilen. Der Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag von 1 230 € wird aber
auch dann in vollem Umfang beim steuerpflichti-
gen Arbeitslohn berücksichtigt, wenn daneben
auch die Aktivrente in Anspruch genommen wird.

Beispiel:

Ein Arbeitnehmer, der seine Regelaltersgrenze bereits
2025 erreicht hat, erzielt in 2026 monatlich 3 000 € Arbeits-
lohn. Davon sind im Jahr 2026 2 000 € im Monat steuerfrei
und somit insgesamt 12 000 € als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn zu erfassen.

Der Arbeitnehmer hat in 2026 Werbungskosten i.H.v.
3 000 €. Da diese Werbungskosten nicht ausschließlich
dem steuerfreien oder steuerpflichtigen Teil zugeordnet
werden können, sind sie im Verhältnis des steuerpflichtigen
Arbeitslohns zum gesamten Arbeitslohn aufzuteilen. In der
Folge sind daher grundsätzlich 1 000 € (3 000 € x 12000 € /
36 000 €) steuerlich abzugsfähig. 2 000 € Werbungskosten
stehen mit steuerfreiem Arbeitslohn (Aktivrente) in Zusam-
menhang und dürfen grundsätzlich nicht abgezogen wer-
den. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung ist
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allerdings der höhere Arbeitnehmer-Pauschbetrag von
1230 € absetzbar.

Die Aktivrente gilt unter den übrigen Vorausset-
zungen auch für Arbeitnehmer, für deren Arbeits-
lohn der Arbeitgeber zu § 168 Abs. 1 Nr. 1, 1d,
Abs. 3, § 172 Abs. 1 oder § 172a SGB VI ver-
gleichbare Rentenversicherungsbeiträge in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem
Staat, auf den das Abkommen über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder
in der Schweiz abführt.
Wurden auf Grund anderer Einkünfte (z.B. aus einer
Vermietungstätigkeit) Einkommensteuervoraus-
zahlungen festgesetztundkannnunvonderSteuer-
freiheit Gebrauch gemacht werden, so ist eine An-
passung der Steuervorauszahlungen zu prüfen.

Hinweise für Arbeitgeber zum Lohnsteuerabzugs-
verfahren:

Bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen ist
der Arbeitslohnmonatlich um bis zu 2000 € steuer-
frei zu stellen. Die Aktivrente darf im Lohnsteuerab-
zugsverfahrennur ineinemDienstverhältnisgenutzt
werden. Bei Steuerklasse VI ist deshalb eine Bestä-
tigung des Arbeitnehmers erforderlich, dass die
Steuerbefreiung nicht zeitgleich in einem anderen
Dienstverhältnis berücksichtigt wird. Diese Erklä-
rung bedarf keiner besonderen Form, ist aber zum
Lohnkonto zu nehmen.
Wird im Laufe eines Monats eine Aktivrentenbe-
schäftigung aufgenommen, wird der monatliche
Steuerfreibetrag von 2 000 € im Lohnsteuerab-
zugsverfahren nach Ansicht der FinVerw nur zeit-
anteilig berücksichtigt.

Hinweis:

Bestätigt der neu eingestellte Mitarbeiter dem Arbeitgeber
schriftlich, dass in dem Abrechnungsmonat bei keinem an-
deren Arbeitgeber die steuerfreie Aktivrente berücksichtigt
wurde, kann der Arbeitgeber den vollen monatlichen Frei-
betrag von 2000 € steuerfrei stellen.

Konnte im Januar die Aktivrente im Lohnpro-
gramm noch nicht berücksichtigt werden, so lässt
die FinVerw eine rückwirkende Korrektur mit einer
späteren Abrechnung zu.

Hinweis:

Sollte eine rückwirkende Korrektur nicht möglich sein, z.B.,
weil der Mitarbeiter zwischenzeitlich ausgeschieden ist,
muss eine Korrektur in Form der Berücksichtigung der
Steuerbefreiung in der Einkommensteuerveranlagung des
Arbeitnehmers erfolgen.

In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
wirddieSummeder steuerfreienAktivrentenbeträge
in einem neuen gesonderten Datenfeld angegeben.

Hinweis:

In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung 2026 ist die
Aktivrente ineiner frei belegbarenZeilemitderkonkretenZei-
lenbeschreibung „SteuerfreibetragAktivrente“ (ohne Leer-

zeichen) einzutragen. Für die Nutzung dieses Zusatzfeldes
ist die exakte Schreibweise zwingende Voraussetzung, um
einemaschinelle Verwertbarkeit der Angabe sicherzustellen.

Die Aktivrente hat keine Auswirkungen auf die So-
zialversicherungspflicht. Diese umfasst auch die
steuerfrei gestellten Beträge.

Hinweis:

Die geäußerten Auffassungen der FinVerw werden im
Fachschrifttum teilweise anders gesehen. Im Detail bleibt
abzuwarten, wie diese Regelung in Zweifelsfragen anzu-
wenden ist.

Dies betrifft z.B. Fälle, in denen der monatliche Maximal-
betrag von 2000 € in einem Monat nicht ausgeschöpft
wird, in einem anderen Monat aber genutzt werden könnte.
Nach Auffassung der FinVerw ist eine monatsübergreifen-
de Nutzung nicht möglich. Es wird aber auch vertreten,
dass dies sehr wohl im Rahmen einer Einkommensteuer-
veranlagung möglich sei. Dies bleibt abzuwarten.

3. Spende an eine in der Schweiz ansässige

Stiftung

Die Anerkennung von Spenden an eine Organisation
im Ausland wird sehr restriktiv gehandhabt. Dies ver-
deutlicht die aktuelle Entscheidung des BFH vom
1.10.2025 (Az. X R 20/22). Der Stpfl. begehrte den
steuerlichen Spendenabzug für eine im Jahr 2017
geleistete Spende an eine in der Schweiz ansässige
Stiftung. Die Stiftung war nach schweizerischem
Recht als gemeinnützig anerkannt. Dennoch wurde
der Abzug der Spende als Sonderausgaben nicht an-
erkannt. Der Stpfl. konnte die ihm obliegende Nach-
weispflicht, dass die Stiftung nach den Vorschriften
des deutschen Steuerrechts als steuerbegünstigt an-
zusehen wäre, wenn sie inländische Einkünfte erziel-
te, nicht erfüllen. Im Streitfall konnte der Stpfl. weder
die formelle noch die materielle Satzungsmäßigkeit
der Stiftung nachweisen, insbesondere fehlten hin-
reichend konkrete Angaben zu den geförderten Zwe-
cken und zur tatsächlichen Geschäftsführung.

Das Gericht stellt heraus, dass der nationale Gesetz-
geber nicht verpflichtet sei, einen Gemeinnützigkeits-
status nach ausländischem Recht anzuerkennen.

Handlungsempfehlung:

Die Nachweispflicht für die Erfüllung der gemeinnützigkeits-
rechtlichen Voraussetzungen trifft bei Zuwendungen an aus-
ländische Körperschaften den inländischen Spender.

Seit dem 1.1.2025 gilt insoweit, dass Zuwendungen an
ausländische Körperschaften nur bei Vorlage einer Zuwen-
dungsbestätigung (nach deutschem Muster) möglich sind.
Die ausländische Körperschaft darf solche Zuwendungs-
bestätigungen aber nur dann ausstellen, wenn sie im Zu-
wendungsempfängerregister eingetragen ist. Dieses Re-
gister wird vom Bundeszentralamt für Steuern geführt. Eine
solche Eintragung bedarf eines Antrags der ausländischen
Körperschaft mit entsprechenden Nachweisen. Damit er-
folgt nunmehr eine zentrale Prüfung der Abzugsvorausset-
zungen durch das Bundeszentralamt für Steuern und nicht
mehr durch das einzelne FA des Spenders.
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